
 
 
 
Allgemeines 
§ Alle Kursteilnehmer*innen haben vor Kursbeginn einen Gesundheitsfragebogen von EMfit 

auszufüllen. Es wird bestätigt, dass der Teilnahme an Kursen oder Workshops keine 
gesundheitlichen Bedenken entgegenstehen. Die Teilnahme an allen Kursen und Workshops 
erfolgt auf eigene Verantwortung. Bei Verletzungen lehnt 4vitality jede Haftung ab. Versicherung 
ist Sache des Teilnehmers / der Teilnehmerin. 

 
Absenzen / Ferien / Feiertage 
§ Während den Aarauer Schulferien und den gesetzlichen Feiertagen finden keine Kurse statt. 
§ Die Ausfalldaten sind jeweils auf https://4vitality.ch/kurse/ publiziert sowie auf der Abo-

Rechnung ersichtlich. 
§ Fällt eine Lektion infolge unvorhergesehener Absenz der Kursleitung aus, so wird diese bei der 

nächsten Rechnung gutgeschrieben. 
§ Bei Krankheit oder Unfall kann das Kursabo, bei Vorliegen eines Arztzeugnisses, sistiert werden. 

Nur in Ausnahmefällen wird das Kursgeld zurückerstattet. 
 
Kursdauer / Abos 
§ Eine Lektion dauert 50 Minuten. 
§ Die Kurse haben unterschiedliche Laufzeiten und sind in Quartale unterteilt. Pro Quartal ergibt 

dies 9-11 Lektionen. 
§ Der Preis pro Quartal wird auf die Anzahl Lektionen pro Quartal angepasst und kann deshalb 

variieren (Preis pro Lektion im Quartals- oder Halbjahres-Abo.: CHF 19.--). 
§ Die Abos sind im Voraus zu bezahlen. 
§ Es ist jederzeit möglich, in einen laufenden Kurs einzusteigen. Der Abo-Preis wird dann pro rata 

berechnet. 
 
Es sind folgende Abo-Typen erhältlich: 
§ Quartals-Abo (1 Joker-Tag*) 
§ Halbjahres-Abo (3 Joker-Tage*) 
§ Jahres-Abo für Doppelstunden 
§ Privat-, Einzel- und Probelektionen nach Absprache 
§ Die detaillierte Preisliste findest du auf https://4vitality.ch/preise/ 
§  
 
*Joker-Tag 
§ Pro Quartal wird dir ein Joker-Tag gutgeschrieben. 
§ Das bedeutet, bei einem Quartal von bspw. 10 Lektionen wird dir eine Lektion geschenkt. 
§ Entscheidest du dich für das Halbjahres-Abo werden dir 3 Lektionen geschenkt. 
§ Diese Joker-Tage werden bei der Rechnung jeweils in Abzug gebracht. Sie können weder auf das 

neue Quartal/Semester übertragen noch (bei nicht in Anspruchnahme) bar ausbezahlt werden. 


